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schmotzIger
donnerstag  EINTRITTFREINarrenzunft Rutsch Nom e.V.

donnerstag, 12.02.26
09:30 Uhr: Kindergartenbesuch 
10:30 Uhr: Rathaussturm 
13:30 Uhr: Narrenbaumstellen am Dorfplatz und
Kinderumzug Richtung MZH. Anschließend
buntes Programm und Unterhaltung mit dem
Starzach-Duo

fasnetssonntag
klotzmesserball 

sonntag, 15.02.26
Klotzmesserball mit abwechslungsreichem
Programm und DJ
Saalöffnung: 18:00 Uhr 
Programmstart: 19:30 Uhr 

Narrenzunft Rutsch Nom e.V.

umzüge am 
fasnetsdIenstag  

DIenstag, 17.02.26
Umzüge: 09:00 Uhr und 13:30 Uhr 
Verpflegungsstellen: 

Pfarrsaal- Kirchenchor
Dorfplatz - OGV (während der Umzüge)  
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Öffnungszeiten Rathaus über die Fasnetstage 2026
„Schmotziger Donnerstag“, 12.02.2026 ab 10.00 Uhr geschlossen.

Öffnungszeiten Rathaus 
Montag:		  8.00 – 12.30 Uhr
Dienstag:		 14.00 – 18.30 Uhr
Mittwoch:	 8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag:	 8.00 – 12.00 Uhr
Freitag:		  geschlossen
„Schmotziger Donnerstag“, 
12.02.2026
ab 10.00 Uhr 	geschlossen

TERMINE

Februar 2026
06.02.	� NZ Brauchtumsabend Schlatt 

(HCH)
08.02.	 NZ 
		U  mzug Schlatt (HCH)
10.02.	 SonNe Café Plus 
		  Dormettingen
12.02.	 NZ 
		U  mzug und Kinderfasnet
12.02.	B esenwirtschaft im Pfarrsaal
12.02.	B esenwirtschaft 
		A  ltes FW-Haus
15.02.	 NZ 
		  Klotzmesserball
16.02.	 20er Altes FW-Haus
17.02.	O GV 
		  „Wurstwägele“
17.02.	 LRA 
		  Kühlgerätesammlung
18.02.	 Senioren Kehraus-Vesper
18.02.	 SonNe Vortrag 
		  „Das Herz ist nicht dement!“
18.02.	 SonNe Café DOT
21.02.	 NZ Fackelfeuer
23.02.	� SonNe Spielenachmittag 

Dormettingen
26.02.	GR-Sitzung
26.02.	� SonNe Essen in Gemeinschaft 

DOT
28.02.	A SV-
		  Jahreshauptversammlung
28.02.	O GV 
		  Generalversammlung
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RATHAUS & MEHR
Wir sind erreichbar:
Gemeindeverwaltung:
Tel: 07427 - 2504
Fax: 07427 - 8122
E-Mail: info@gemeinde-dormettingen.de
E-Mail: amtsblatt @gemeinde-dormettingen.de
Homepage: www.dormettingen.de
Bürgermeister Horst Lehmann
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail: horst.lehmann@gemeinde-dormettingen.de
Frau Blaga Villing
Tel. 07427-2504 (Zentrale)
E-Mail: blaga.villing@gemeinde-dormettingen.de
Frau Melanie Schulz
Tel. 07427- 2504 (Zentrale)
E-Mail: melanie.schulz@gemeinde-dormettingen.de
Frau Manuela Lopian
Tel. 07427 – 9425671
E-Mail: manuela.lopian@gemeinde-dormettingen.de

Frau Annkatrin Lippert
Tel. 07427 – 9425672
E-Mail: annkatrin.lippert@gemeinde-dormettingen.de
Kindergarten Dormettingen
Tel. 07427 – 7382
E-Mail: kindergarten@gemeinde-dormettingen.de

Förster Stephan Kneer
Tel. 07427/59 09 309 (AB)
E-Mail: fr.leidringen@zollernalbkreis.de
Sprechzeiten donnerstags 16.00 - 18.00 Uhr

Notruf 
Polizei 						      110
Feuerwehr / Notarzt 		  112
DRK-Krankentransport 		 19222
Telefonseelsorge 			   0800 1110111
Sonstige
BM Horst Lehmann privat 	 (07428) 917376
SonNe 						     (07427) 4199826
(Vorwahl bitte immer mitwählen)

Überlandwerk 
Eppler 	  		�   931566
Polizeiposten 
Schömberg 	�  940030
Polizeirevier 
Balingen 		�   (07433) 2640
Abfallberater
Bames 			�   (07433) 921381

Grüngutplatz 
Dotternhausen -
Öffnungszeiten im Februar

Samstag, 	21.02.2026
Samstag, 	28.02.2026
jeweils 09.00 - 13.00 Uhr

BEREITSCHAFTSDIENSTE
WICHTIGE RUFNUMMERN  
FÜR DEN ÄRZTLICHEN  
BEREITSCHAFTSDIENST:  
ZOLLERN-ALB-KREIS
Feuerwehr, Notarzt, Notfall: � 112
Krankentransport: � 19 222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: �116 117
Die Sprechzeiten der Bereitschaftsdienst-
praxen an den Krankenhäusern Balingen  
und Sigmaringen sind an Wochenenden 
und Feiertagen von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr. 
Mobile Patienten können jederzeit ohne 
Anmeldung dorthin kommen (auch in 
der Nacht). Patienten, die aus Krankheits-
gründen nicht in der Lage sind, die Bereit-
schaftsdienst-Praxen aufzusuchen, wer-
den über die 116117 an den Fahrdienst 
vermittelt, der sie dann zu Hause aufsucht.
Rufnummer für den Ärztlichen Bereit-
schaftsdienst (ÄBD) (allgemein,- kinder-, 
augen- und HNO-Ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
docdirekt.de — 
digitale Anlaufstelle der 116117
Unter www.docdirekt.de bekommen Pa-
tienten kostenlos und digital eine medizi-
nische Ersteinschätzung und Handlungs-
empfehlung. Wird eine Videosprechstunde 
empfohlen, kann direkt zu einer telemedi-
zinischen Beratung vermittelt werden.

Allgemeine Bereitschaftspraxis Balingen 
Zollernalb Klinikum
Tübinger Str. 30,72336 Balingen

Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen	 10 – 20 Uhr

Allgemeine Bereitschaftspraxis Albstadt
Zollernalb Klinikum
Geschlossen seit 30.11.2025

Bereitschaftspraxis HNO Tübingen (HNO)
Universitätsklinikum Tübingen
Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an den Feiertagen  8 – 20 Uhr

Bereitschaftspraxis Kinder Tübingen 
(Kinder)
Universitätsklinikum Tübingen, Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin
Hoppe-Seyler-Str. 1, 72076 Tübingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen	 10 – 18 Uhr

Bereitschaftspraxis Kinder Reutlingen 
(Kinder)
Klinikum am Steinenberg
Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlingen
Öffnungszeiten 
Sa., So. und an Feiertagen	
9 – 13 Uhr und 15 – 19 Uhr

Kinder Bereitschaftspraxis 
Villingen-Schwenningen
Schwarzwald-Baar-Klinikum VS
Klinikstr. 1, 78052 Villingen-Schwenningen
Öffnungszeiten:
Mo.-Do. 19 - 21 Uhr
Fr.	 18 - 21 Uhr
Sa., So. u. Feiertagen 9 - 21 Uhr

Gynäkologischer Notdienst und

Geburtshilfe
Zollernalb Klinikum 
Balingen � 07433 9092-0

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst: � 01805 911 690
Der Bereitschaftsdienst dauert von Sams-
tag 8:00 bis Montag 8:00 Uhr. An Feierta-
gen und Brückentagen dauert der Dienst 
von 8:00 bis 8:00 Uhr des folgenden Tages.

Telefonseelsorge  
Neckar-Alb: � 0800/1110111
Öffnungszeiten: Sa., So. und Feiertage 
� 10 - 19 Uhr.

BEREITSCHAFTSDIENST  
DER APOTHEKEN
Samstag, 07.02.2026
Stadt-Apotheke Balingen
Friedrichstr. 37, 72336 Balingen
Tel.: 07433 - 70 71
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr
Sonntag, 08.02.2026
Heuberg-Apotheke Wehingen
Deilinger Str. 4, 78564 Wehingen
Tel.: 07426 - 13 58
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do., Fr.	08.00 - 12.30 Uhr
					     14.00 - 19.30 Uhr
Mi.					     08.00 - 12.30 Uhr
					     16.00 - 18.30 Uhr
Sa.					     08.00 - 12.30 Uhr
Tel. 07427 - 9 47 50

Park & Restaurant „Schieferhaus“ wie folgt GEÖFFNET:

Montag | Mittwoch | Donnerstag    11 - 21 h 
Freitag | Samstag         11 - 22 h
Sonntag       11 - 21 h 
Dienstag RUHETAG - auch an Feiertagen -

Kontakt:  Mail. info@schieferhaus.de, Tel. 07427 - 9472903
                   aktuelle Infos: www.schiefererlebnis.de

Geänderte Öffnungszeiten 
Park & Restaurant „Schieferhaus“

Das Schieferhaus ist bis zum 01.03.2026
in den Betriebsferien.
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Besenwirtschaft am 12.02.2026  
(Schmotzige Donnerstag)  
im Alten Feuerwehrhaus

Die Fasnetszeit ist da!
Feiere mit uns in der gemütlichen Fasnets-
kneipe im Alten Feuerwehrhaus.
Genieße die närrische Zeit bei guter Stim-
mung, Musik, kühlen Getränken und Würst-
chen!
Öffnungszeiten:		  Ab 17:00 Uhr
Wir freuen uns auf euren Besuch!
Eure Dorfrocker

„Wurst & Weckle uffem Dorfplatz“  
Fasnetsdienstag, 17.02.2026

„Wurscht & Weckle uffem Dorfplatz“ (ehem. Wurstwägele) vom 
OGV an der Fasnet.
Wie letztes Jahr bietet der OGV wieder „Wurscht & Weckle“ so-
wie Getränke auf dem Dorfplatz an.
Ein mobiler Verkauf wird zusätzlich über die Mittagszeit bei der 
Firma erler automation-robotik, wo wir um ca. 11:30/11:45 Uhr 
eintreffen sowie bei Weckenmann Construx um ca. 12:15/12:30 
Uhr angeboten.
Da bei den Firmen genügend Parkplätze vorhanden sind, be-
steht für die Bevölkerung die Möglichkeit, dort zu parken und 
einzukaufen.
Auf dem Dorfplatz werden die Würste & Getränke ab dem 1. 
Umzug bis zum Ende des 2. Umzuges angeboten. Nehmen Sie 
bitte unser Angebot an und feiern Sie mit uns Fasnet.
Mit einem „Rutsch Nom“.
Ihr OGV Dormettingen
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Speisekarte:
Krautschupfnudeln
Wurstsalat
Currywurst
Kaffee und Kuchen

Diverse Getränke

Zur Einkehr am 
Fasnetsdienstag laden 

wir ab 10 Uhr alle 
Narren, Musizierende 

und Gäste aus nah und 
fern ganz herzlich in den 

Pfarrsaal ein.
Kirchengemeinde und 

Kirchenchor freuen sich 
über zahlreichen 

Besuch.

Einladung zur Einkehr Einladung zur Einkehr 
in  den Pfarrsaal am in  den Pfarrsaal am 

Fasnetsdienstag Fasnetsdienstag 
17.2.2026 

Fasnetsdienstag 
17.2.2026 17.2.2026 ab 

Fasnetsdienstag Fasnetsdienstag Fasnetsdienstag 
ab ab ab ab 10 Uhr

Einladung zum Kehraus-Vesper
Das Team für Seniorenarbeit bietet im Rahmen des Senioren-
nachmittags am Aschermittwoch, 18.02.2026, um 16.30 Uhr 
ein Kehraus-Vesper im Pfarrgemeindesaal an.
Gerne möchten wir dieses Angebot im Rahmen der uns zur 
Verfügung stehenden Kapazitäten an Interessierte außerhalb 
unseres Seniorenkreises weitergeben.
Auf unserer Speisekarte stehen Heringe (2) mit Brot, Käsesalat 
mit Brot, Halb-und-Halb (1 Hering + kl. Käsesalat, Brot) sowie 
ein Lachsbrot zur Auswahl.
Für Einkauf und Planung benötigen wir dringend eine Anmel-
dung mit verbindlicher Bestellung.
Wer noch Fragen hat oder sich direkt anmelden und bestellen 
möchte, kann dies gerne telefonisch bei uns bis spätestens 
Sonntag, 08.02.2026, tun.

Team für Seniorenarbeit
Edith Thullner (Tel. 1010), Herlinde Bayer (Tel. 496) und 
Sabine Prowasnik (Tel. 1033) Fo
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MI ,  18 .02.2026

Veransta ltungsort
Schule Dormett ingen,  Schulstraße 15

72358 Dormett ingen

Das Herz ist nicht dement! 

Die Tei lnahme an der Veransta ltung ist  kostenlos .  
Es wird jedoch um eine verbindl iche Anmeldung 

b is zum 11 .02.2026 gebeten.

E-Mai l :  netzwerk@sonne-3d.de 
Telefon:  07427/ 41 99 826 (K.  Rauscher)
Telefon:  07427/ 41 99 538 (C .  Kerner)

Referent in :  Stephani  Maser,  AVA Demenz - 
Akademie für Val idat ion und Demenz

Val id ierender Umgang mit  
Menschen mit  Demenz

von 15 b is  17 UHR

DDie Tei lnahme an der Veransta ltung ist kos
Es wird jedoch um eine verbindl iche Anme

bis zum 11 .02.2026 gebeten.

E-Mai l : netzwerk@sonne-3d.de
elefon: 07427/ 41 99 826 (K. Rauscher)
TeTeT lefon: 07427/ 41 99 538 (C. Kerner)

stenlos .
e ldung

TeTeT
T

 
� Plakat: Karin Rauscher_LA

Frühlingskranz Workshop
Gestalte deinen eigenen natürli-
chen Frühlingskranz mit saisonalen 
Materialien aus Birke und Weiden-
kätzchen!
Dir stehen verschiedene Materiali-
en wie Federn, Eier und Bänder… 
zum Dekorieren zur Verfügung.
Gerne darfst du eine Rebschere 
und eine Heißklebepistole mitbrin-
gen (wenn du das zur Verfügung hast).
Kursleitung: 					     Anne Schmidt (Floristin)
Adresse: 						�      Bürgersaal Dormettingen,  

Wasenstr. 38
Termin: 						      Montag, 02.03.26
Beginn:						      18:30 Uhr
Kosten: 						      35 € pro Person
Max. Teilnehmeranzahl: 	 15 Personen
Ich freue mich auf einen kreativen Abend mit 
euch.
Anmeldung: Rathaus Dormettingen –  
Tel.: 07427/2504
Anmeldeschluss Mittwoch, 18.02.2026

Amtliche Bekanntmachungen - Wahlbekanntmachungen

BEKANNTMACHUNG
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag am 8. März 2026

1. 	 Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl
	 der Gemeinde Dormettingen
	� wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der Wahl) bis 

20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen 
Öffnungszeiten: Mo.: 08:00 – 12:30 Uhr, Di.: 14:00 – 18:30 Uhr, 
Mi., Do und Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr im Rathaus Dormettingen, 
Wasenstraße 38, 72358 Dormettingen (nicht barrierefrei) für 
Wahlberechtigte zur Einsicht bereitgehalten. Wahlberechtig-
te können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von ande-
ren im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können 
Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft 
gemacht werden, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten 
von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz eingetragen ist. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 
der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) 
bis 12:00 Uhr im Rathaus Dormettingen, Wasenstraße 38, 
72358 Dormettingen Einspruch einlegen. Der Einspruch kann 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt 
werden.

3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 
Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 

wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 
ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4. 	� Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 63 
Balingen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
	 5.1 	�eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person;
	 5.2 	�eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn
		  5.2.1 	� sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlord-
nung (bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Land-
tagswahlgesetzes versäumt hat,

		  5.2.2 	� ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 
Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlge-
setzes entstanden ist,

		  5.2.3 	� ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-
fahren festgestellt worden und die Feststellung 
erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem 
Bürgermeister bekannt geworden ist.

	� Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der Wahl), 
15.00 Uhr im Rathaus Dormettingen, Wasenstraße 38, 72358 
Dormettingen, elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) 
oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
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	� Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-
grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infek-
tionsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzu-
mutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann 
der Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden.

	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verlo-
ren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. 	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann 
sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

7. 	 Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person
	 7.1. 	 einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 7.2. 	� einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und
	 7.3. 	� einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu 
übersenden ist, sowie die Bezeichnung der Dienststel-
le der Gemeinde, die den Wahlschein ausgestellt hat 
(Ausgabestelle), und die Wahlscheinnummer oder der 
Wahlbezirk angegeben sind.

8. 	� Wahlschein und Briefwahlunterlagen können auch durch 
den Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An eine 
andere Person können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

9. 	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet 
haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und ge-
äußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.

Dormettingen, 04.02.2026
Bürgermeisteramt
Horst Lehmann, Bürgermeister

Das Rathaus informiert

Kühlgerätesammlung 
Die nächste Kühlgerätesammlung in Dormettingen findet am 
Dienstag, 17. Februar 2026, statt.
Es werden Kühlgeräte, Bildschirme und Fernseher mitge-
nommen.
Für die Anmeldung kann entweder die Online-Anmeldung auf 
der Homepage des Landratsamtes unter www.zollernalbkreis.
de im Bereich „Online-Dienste“ oder innerhalb der Abfall-ZAK-
App genutzt werden.
Falls Sie keine Möglichkeit haben, die Anmeldung online zu täti-
gen, können Sie sich bei uns bis Donnerstag, 12.01.2026, telefo-
nisch unter Tel. 07427 2504 oder per E-Mail an info@gemein-
de-dormettingen.de melden. (Für die Anmeldung werden eine 
E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer benötigt.)
Die Geräte müssen am Sammeltag ab 6.00 Uhr am Straßenrand 
bereitgestellt werden.

Arbeitskreis Freizeit und Kultur

AK-Vortrag „Soziale Medien – Fluch oder Segen“
Der Arbeitskreis Freizeit und Kultur Dormettingen bedankt sich 
bei Markus Biche und Vincent Schlaich für den hervorragenden, 
praxisnahen Vortrag zum Thema „Soziale Medien – Fluch oder Se-
gen?“.
Der Vortrag wurde vom Arbeitskreis Freizeit und Kultur in den 
Räumen des nachbarschaftlichen Netzwerks Sonne durchge-
führt.
Ute Brenner konnte 35 interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen 
begrüßen.
Vincent Schlaich gab Einblicke, Erklärungen und erläuterte die 
Funktionen und Möglichkeiten der Plattformen Instagram, TikTok 
und Crox. Er gewährte Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten 
sozialer Medien, von Kommunikation über Vernetzung bis hin 
zu Bildung, Kreativität, Teilhabe und Marketing. Darüber hinaus 
stellte er praxisnahe Anschauungsbeispiele vor, z. B. wie Influ-
encer-Marketing funktioniert, wie Community-Building gelingt, 
welche Tools zur Inhaltserstellung (Reels, Storys, Livestreams) ge-
nutzt werden, und wie Algorithmen Inhalte beeinflussen.
Markus Biche wies eindrücklich auf die Gefahren und Fallen der 
sozialen Medien hin, vor allem der leichtfertige Umgang mit den 
eigenen Daten und die Gefahr des Datenmissbrauchs. Er erläu-
terte die Gefahr der Kriminalität im Netz, die seit Nutzung der 
künstlichen Intelligenz sprunghaft angestiegen ist, anhand von 
aktuellen Beispielen. Er betonte die Notwendigkeit von Vorsicht 
und Wachsamkeit im Umgang mit den sozialen Medien.
Der Arbeitskreis Freizeit und Kultur bedankte sich bei den Refe-
renten mit einem kleinen Präsent und bei den zahlreichen Zuhö-
rern für ihr Interesse und die lebhafte Diskussion.

Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltssatzung des  
Gemeindeverwaltungsverbandes  

Oberes Schlichemtal
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenar-
beit (GKZ) und von § 79 der Gemeindeordnung (GemO) für Ba-
den-Württemberg hat die Verbandsversammlung am 27.11.2025 
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 be-
schlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. Im Ergebnishaushalt mit den folgenden 

Beträgen EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 

von 3.127.080,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-

dungen von 3.127.080,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 

(Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Er-

träge von 0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 

Aufwendungen von 0,00
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1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo 
aus 1.4 und 1.5) von 0,00

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Sum-
me aus 1.3 und 1.6) von 0,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden 
Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von 2.859.380,00

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit von 2.768.280,00

2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergeb-
nishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 91.100,00

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 1.749.800,00

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 2.757.800,00

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbe-
darf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 
2.4 und 2.5) von - 1.008.000,00

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 916.900,00

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 1.236.400,00

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Fi-
nanzierungstätigkeit von 47.600,00

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 1.188.800,00

2.11 Veranschlagte Änderung des Finan-
zierungsmittelbestands, Saldo des Fi-
nanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) 
von 271.900,00

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermäch-
tigung) wird festgesetzt auf	�  1.236.400 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt 
auf	� 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	
� 600.000 EUR.

§ 5 Umlagen
Für das Haushaltsjahr 2026 werden festgesetzt:

 die Umlage für die 
Ferienspiele nach

§ 14 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung auf 24.300,00 €

 die Touristikumla-
ge nach

§ 14 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung auf 9.900,00 €

 die Umlage für 
den Flächennut-
zungsplan

§ 14 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung auf

- €
 die allgemeine 

Verbandsumlage 
nach

§ 14 Abs. 3 der Ver-
bandssatzung auf

1.043.380,00 €
 die allgemeine Ka-

pitalumlage nach
§ 14 Abs. 4 der Ver-
bandssatzung auf - €

 die Schulkosten-
umlage nach

§ 15 Abs. 2 der Ver-
bandssatzung auf 146.100,00 €

 die Schulinvestiti-
onskostenumlage 
nach

§ 16 der Verbands-
satzung auf

65.800,00 €

 die Abwasserbe-
triebskostenumla-
ge nach

§ 17 Abs. 4 der Ver-
bandssatzung auf

489.100,00 €
 die Abwasserin-

vestitionsumlage 
nach

§ 17 Abs. 1 der Ver-
bandssatzung auf

300.000,00 €
 die Schlichembad-

umlage Ö‘keit
nach Beschluss vom 
10.04.2025 auf 170.400,00 €

 die Schlichembad-
umlage Schul-
schwimmen

nach Beschluss vom 
10.04.2025 auf

104.600,00 €
 die Umlage für das 

Heizsystem Schule 1.212.400,00 €
Es werden Sperrvermerke an folgenden Stellen im Haushalts-
plan gesetzt:
- 	� Sicherheitsbeleuchtung – Ertüchtigung der Fluchtwegebeleuch-

tung der Fluchtstege im Außenbereich der Schule (21100200/ 
42112601)

- 	� aus Sicht der Verbandsverwaltung rechtlich notwendig, wurde 
so auch im VR vom 06.11.2025 besprochen.

- 	� Gemeindeverbindungsstraßen – Unterhaltungsmaßnahmen 
(54100100/ 42110000)

- 	� Investitionsmaßnahme Abwasserbeseitigung: Einbau MID 
(753800000261/ 78720000)

- 	� Investitionsmaßnahme Heizung Schulcampus 
(721100200103/ 78710000): Aufgrund sich vss. bald er-
gebender Änderungen in der Förderkulisse (anstehende 
Neufassung der WvW Schulbauförderung) soll bei dieser 
Maßnahme bis zum Feststehen der Rahmenbedingungen 
abgewartet werden.

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat mit Erlass vom 26.01.2026 die 
Gesetzmäßigkeit der von der Verbandsversammlung am 27.11.2025 
beschlossenen und am 01.12.2025 der Aufsicht vorgelegten Haus-
haltssatzung bestätigt; die Haushaltssatzung kann vollzogen wer-
den. Der genehmigungspflichtige Investitionskredit in Höhe von 
1.236.400 EUR wurde genehmigt. Der auf 600.000 € festgesetzte 
Höchstbetrag der Kassenkredite ist genehmigungsfrei.
Haushaltssatzung und Haushaltsplan liegen in der Zeit vom 
09.02.2026 bis 18.02.2026 (je einschließlich) auf der Verbandsge-
schäftsstelle, Schillerstraße 29, 72355 Schömberg, während der 
üblichen Öffnungszeiten öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Zusätzlich wird der Haushaltsplan zur digitalen Einsichtnahme 
auf der Internetseite des Gemeindeverwaltungsverbandes Obe-
res Schlichemtal unter folgendem Link öffentlich bereitgestellt:
https://www.oberes-schlichemtal.de/bekanntmachung-haus-
haltsplan-gvv-oberes-schlichemtal-fuer-dashaushaltsjahr-2026/
Er steht dort bis zur Bekanntmachung der nächsten Haushaltssat-
zung zur Verfügung.
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung geltend gemacht worden ist; der Sachver-
halt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind.
Schömberg, den 02.02.2026
Marion Maier
Verbandsvorsitzende

Terminänderung
Rentenberatung im Februar

Der Termin am 18.02.2026 wird auf
den 25.02.2026

verschoben.
Wir bitten um Beachtung!
Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal
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Die Geschäftsstelle des 
Gemeindeverwaltungsverbands 
Oberes Schlichemtal bleibt am 

 
Rosenmontag, den 16.02.2026  

und am  

Dienstag, den 17.03.2026 

g e s c h l o s s e n. 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal 

 

 

Schlichem Bad

Fasnet
Liebe Besucherinnen und Besucher,
das Schlichem Bad in Schömberg bleibt über die Fastnachts-
zeit von

Donnerstag, 12.02.2026
bis Freitag, 20.02.2026

- je einschließlich -
g e s c h l o s s e n.

Wir bitten um Kenntnisnahme.
Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Liebe Besucherinnen und Besucher des Schlichem Bades,
aufgrund der Heizungsmodernisierung am Schul- und Sport-
campus Schömberg wird das Schlichem Bad voraussichtlich 
- vorbehaltlich möglicher Bauzeitenänderungen -
in der Zeit vom

08.06.2026 bis Ende Oktober 2026
geschlossen bleiben.

Wir bitten um Kenntnisnahme und Verständnis.
Gemeindeverwaltungsverband
Oberes Schlichemtal

Schulnachrichten

Fit für die Zukunft!
Hauptschulabschluss  - Mittlerer Bildungsabschluss -

Fachhochschulreife - Abitur - Berufsvorbereitung - Ausbildung -
Berufliche Weiterbildung

Die Beruflichen Schulen im Zollernalbkreis laden interessierte
Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu Infoveranstaltungen ein.

Wann?

Wo?

Freitag, 06. Februar 2026, 08:00 - 16:00 Uhr

Walther-Groz-Schule Albstadt 
Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen 
Berufliches Schulzentrum Hechingen 

Nachmittags sind auch besonders die Eltern für Beratungsgespräche
herzlich eingeladen. 

Das Programm der einzelnen Schulen erhalten Sie auf der jeweiligen
Homepage.

Wir freuen uns auf Sie!

Realschule Schömberg

Einladung Schnuppertag 
Realschule Schömberg
Herzliche Einladung zum Schnupper-
tag an der Realschule Schömberg am
Dienstag, den 24.02.26, von 13:45 
Uhr - ca. 15:30 Uhr.
Interessierte Schülerinnen und Schüler 
der vierten Klassen haben die Möglichkeit, in Workshops die 
unterschiedlichen Fächer der Realschule kennenzulernen. Den 
Eltern werden währenddessen weitere Informationen zu unse-
rer Schule mitgeteilt.

Bis bald an unserer Schule – wir freuen uns auf euch! 
 

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirchen-
gemeinde Erzingen-Schömberg

Donnerstag, 5. Februar 2026
17.00 Uhr 		 Jungschar Dormettingen, Pfarrsaal
19.00 Uhr 		 Alphakurs im Gemeindezentrum in Schömberg
19.30 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis, Anfrage bei Carmen 

Schneider, Tel. 07427 914767 oder Rosmarie Stai-
ger, Tel. 07427 8699
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Freitag, 6. Februar 2026
18.00 Uhr 		  Gebetskreis im Gemeindezentrum in Schömberg
Samstag, 7. Februar 2026
18.00 Uhr 		� Paar-Seminarreihe im Gemeindehaus in Endin-

gen.
Sonntag, 8. Februar 2026
10.00 Uhr 		 Endingen: Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger
10.15 Uhr 		� Schömberg: EINS-Gottesdienst mit Jugendre-

ferent Roland Eckert, mit Band, Einzelsegnung, 
Livestream und anschließendem Kirchenkaffee

10.15 Uhr 		� Schömberg: Kindergottesdienst parallel zum 
EINS-Gottesdienst, in den Jugendräumen

10.00Uhr 		�  Täbingen: Gottesdienst mit Pfarrerin Sabine Kluger
17.00 Uhr 		 Jugendkreis im Gemeindezentrum in Schömberg
Montag, 9. Februar 2026
20.00 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Christine 

Eha, Tel. 07427 3955 oder Volker Koch
Dienstag, 10. Februar 2026
17.00 Uhr 		 Jungschar im Jugendhaus Erzingen
19.00 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis, Anfrage bei Karin Eha, 

Tel. 07427/466321 oder Pia Seeburger, Tel. 07427 
7223

Mittwoch, 11. Februar 2026
14.45 Uhr 		 Konfirmandenunterricht
20.00 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heidi Ru-

dek, Tel. 07427 oder Marianne Sauter, Tel. 07427 
2953

20.00 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis – Anfrage bei Heike 
Ilchmann-Ruggaber, Tel. 07427 8606 oder Martina 
Heinzler, Tel. 07427 6251

Donnerstag, 12. Februar 2026
17.00 Uhr 		 Jungschar Dormettingen, Pfarrsaal
19.00 Uhr 		 Alphakurs im Gemeindezentrum in Schömberg
19.30 Uhr 		� Ökumenischer Hauskreis, Anfrage bei Carmen 

Schneider, Tel. 07427 914767 oder Rosmarie Stai-
ger, Tel. 07427 8699

Hinweise:
Gottesdienste im Livestream
Herzliche Einladung zum Mitfeiern unserer Gottesdienste in der 
Gesamtkirchengemeinde. Zum Beispiel auf den YouTube-Kanä-
len von Endingen oder Erzingen-Schömberg über unsere Home-
page: www.kirche-erzingen-schömberg.de

Katholische Kirchengemeinde 
Dormettingen

Einladung zu den Gottesdiensten in der Gemeinde
Sonntag, 15.02.2026	 6. Sonntag im Jahreskreis	 Fastnacht
09:00 Uhr		  Heilige Messe für die Narren Dormettingen
Mittwoch, 18.02.2026	 Aschermittwoch mit Austeilung des 
Aschenkreuzes
19:00 Uhr		  Heilige Messe in Dormettingen

Seelsorgeeinheit 
Oberes Schlichemtal

Narrenmesse am Fasnets Medeg in Ratshausen
Wir freuen uns, dass Pfarrer Shibu auch in diesem Jahr wieder ge-
meinsam mit der Narrenzunft und dem Musikverein eine Narren-
messe feiern wird.
Eingeladen sind alle kleinen und großen Narren am Montag, 16. 
Februar, um 10.00 Uhr in die St. Afra Kirche zu kommen. Pfarrer 
Shibu freut sich
auf viele Narren mit oder ohne Verkleidung.

Palmbühlnachrichten
Sekretariat: Pfarramt Schömberg Tel. 07427/ 2509
Aktuelle Informationen: https://wallfahrtsort-palmbuehl.drs.de

Wallfahrtsseelsorge: Pastoralreferent Michael Holl, 
Tel. 0174 1057563, E-Mail: mholl@drs.de

Angebote der AnsprechBar von November bis April
In der kalten Jahreszeit ist das Angebot der AnsprechBar zwei-
geteilt:
1. AnsprechBar – auf Anruf
Wer ein Einzelgespräch mit einem Seelsorger/einer Seelsorgerin 
im Pfarrhaus auf dem Palmbühl möchte, wendet sich an Michael 
Holl und gibt einen Wunschtermin an. Michael Holl klärt, wer vom 
Team der AnsprechBar Zeit hat und gibt Bescheid.
2. AnsprechBar – Offenes Treffen mit Impuls
Das nächste offene Treffen findet am Freitag, 6. Februar, im 
Pfarrhaus statt. Start ist um 15.30 Uhr mit einem Impuls, danach 
ist Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee/Tee und Gebäck. Die 
Mitarbeitenden der AnsprechBar freuen sich auf viele Gäste und 
sind auch zu einem vertraulichen Einzelgespräch bereit. Das 
Team freut sich auf neue Gesichter und heißt jeden und jede will-
kommen! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Weitere Termine: 20.3., 17.4.

Bibelcafé
Am Dienstag, den 10. Februar ist wieder das Bibelcafé auf dem 
Palmbühl geöffnet.
Start ist um 15.30 Uhr mit einem meditativen Blick auf das Sonn-
tagsevangelium (Mt 5,17-37). Danach gibt es bei Kaffee, Tee und 
Gebäck die Möglichkeit zum gemütlichen Austausch über „Gott 
und die Welt“. Um Anmeldung bei Michael Holl bis 9. Februar wird 
gebeten.

Einladung zu den Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit
Samstag, 07.02.2026, Samstag 4. Woche Jahreskreis
19:00 Uhr		  Heilige Messe in Schörzingen
Sonntag, 08.02.2026, 5. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr		  Heilige Messe in Weilen u.d.R., Zimmern u.d.B.
09.00 Uhr		�  Wortgottesfeier (Gemeindereferent) in Dautmergen
10:30 Uhr		�  Heilige Messe in Schömberg Messintension für 

Karl und Anneliese Schwenk
10:30 Uhr		�  Heilige Messe in Ratshausen mit Vorstellung der 

Erstkommunionkinder
10:30 Uhr		�  Wortgottesfeier (Gemeindereferent) in Dottern-

hausen mit Kinderkirche
Für die Gemeinden Hausen a.T. und Dormettingen verweisen wir 
auf die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit
Mittwoch, 11.02.2026
18:30 Uhr		  Eucharistische Anbetung in Schömberg
19:00 Uhr		  Heilige Messe in Schömberg
Sonntag, 15.02.2026, 6. Sonntag im Jahreskreis Fastnacht
09:00 Uhr		  Heilige Messe in Schömberg (Messe für die Narren)
09:00 Uhr		  Heilige Messe Dormettingen
10:30 Uhr		  Heilige Messe in Weilen u.d.R.
Für die Gemeinden Dautmergen, Dotternhausen, Zimmern u.d.B., 
Schörzingen, Hausen a.T. verweisen wir auf die Gottesdienste in 
der Seelsorgeeinheit
Montag, 16.02.2026, Fasnetmontag
10:00 Uhr		 Heilige Messe in Ratshausen
Mittwoch, 18.02.2026 Aschermittwoch mit Austeilung des 
Aschenkreuzes
18:00 Uhr		  Heilige Messe in Weilen u.d.R.
18:00 Uhr		  Wortgottesfeier (Diakon) Schörzingen
19.00 Uhr		�  Heilige Messe in Ratshausen, Schömberg und Dor-

mettingen
Samstag, 21.02.2026, Samstag nach Aschermittwoch
19.00 Uhr		  Heilige Messe in Weilen u.d.R.
19.00 Uhr		�  Heilige Messe Dautmergen mit Austeilung des 

Aschenkreuzes
19:00 Uhr		�  Wortgottesfeier (Diakon) in Zimmern u.d.B. mit 

Austeilung des Aschenkreuzes
Sonntag, 22.02.2026, 1. Fastensonntag
09:00 Uhr		  Heilige Messe in Ratshausen
09:00 Uhr		�  Heilige Messen in Hausen a.T. mit Austeilung des 

Aschenkreuzes
09.00 Uhr		�  Wortgottesfeier (Diakon) in Dotternhausen mit 

Austeilung des Aschenkreuzes
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10:30 Uhr		  Wortgottesfeier (Diakon) in Schörzingen
10:30 Uhr		  Wortgottesfeier (Diakon Pfaff ) in Dormettingen
10:30 Uhr		  Heilige Messe Schömberg
Mittwoch, 25.02.2026
18:30 Uhr		  Eucharistische Anbetung in Schömberg
19:00 Uhr		  Heilige Messe in Schömberg
Samstag, 28.02.2026, Samstag 1. Fastenwoche
19:00 Uhr		  Heilige Messe in Schörzingen

Neuapostolische Kirche Balingen

Unsere Veranstaltungen im Februar:
Donnerstag, den 05. Februar
20:00 Uhr 		� Gottesdienst in Balingen durch unseren Bezirk-

sevangelisten Klaus Löwen. Das Wort zum Gottes-
dienst wird vor dem Gottesdienst bekannt gege-
ben.

Sonntag, den 08. Februar
9:30 Uhr 		�  Gottesdienst in Balingen mit Vorsonntags- und 

Sonntagsschule. Das Wort zum Gottesdienst wird 
vor dem Gottesdienst bekannt gegeben.

14:00 Uhr 		� KidsAktiv. Familiennachmittag mit Winterspaß. 
Treffpunkt: Am Naturbad Tailfingen (Freibadstr. 1). 
Bei schlechtem Wetter ist der Treffpunkt in unserer 
Kirche in Albstadt. Adresse: Untere Bachstr. 132 – 
Alle sind herzlich willkommen.

Montag, den 09. Februar
14:00 Uhr 		� Seniorennachmittag mit Programm und anschlie-

ßendem Kaffee und Kuchen in unserer Kirche in 
Balingen. Alle interessierten Senioren sind herzlich 
eingeladen.

Dienstag, den 10. Februar
20:00 Uhr 		� Chorprobe in Balingen. Herzliche Einladung an In-

teressierte.
Donnerstag, den 12. Februar
20:00 Uhr 		� Gottesdienst in Balingen. Das Wort zum Gottes-

dienst: Jesaja 65, Vers 18.
Freitag, den 13. Februar
20:00 Uhr 		� Jugendchorprobe in unserer Kirche in Mössingen 

(Stockstraße 25) mit anschließendem Beisammen-
sein. Herzliche Einladung an alle interessierten Ju-
gendliche

Sonntag, den 15. Februar
9:30 Uhr 		�  Gottesdienst in Balingen mit Vorsonntags- und 

Sonntagsschule. Das Wort zum Gottesdienst: Jako-
bus 2, Vers 15 bis 16.

10:00 Uhr 		� Jugendgottesdienst in unserer Kirche in Gammer-
tingen (Gartenstraße 14). Herzliche Einladung.

Dienstag, den 17. Februar
20:00 Uhr 		� Chorprobe in Balingen. Herzliche Einladung an In-

teressierte.
Donnerstag, den 19. Februar
20:00 Uhr 		� Gottesdienst in Balingen. Das Wort zum Gottes-

dienst: Hebräer 2, Vers 15.
Sonntag, den 22. Februar
9:30 Uhr 		�  Gottesdienst in Balingen. Das Wort zum Gottes-

dienst: Lukas 15, Vers 5 bis 6.
9:30 Uhr 		  Kindergottesdienst in Balingen mit Priester Fricker.
Montag, den 23. Februar
19:30 Uhr 		� Frauenchorprobe in Balingen. Alle sind herzlich 

dazu eingeladen.
Donnerstag, den 26. Februar
20:00 Uhr 		� Gottesdienst in Balingen. Das Wort zum Gottes-

dienst: Jesaja 27, Vers 20.
Adresse: 
Neuapostolische Kirche Balingen, Behrstraße 64, 72336 Balingen
Kontakt: Florian Fricker, Tel. 0176/98255206 oder per 
E-Mail: nak-balingen@oliman.de
Aktuelles finden Sie auch auf unserer Homepage: 
https://nak-albstadt-tuebingen.de/balingen

Alle sind sowohl zu Gottesdiensten als auch zu Veranstaltungen 
der Neuapostolischen Kirche jederzeit herzlich eingeladen.

Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dormettingen Rutsch nom

Brauchtumsabend Schlatt & Umzug in Stetten (HCH)
Nach einem grandiosen Auftakt beim Ringwochenende in Straß-
berg geht es am Freitag nach Schlatt zum Brauchtumsabend. 
Abfahrt ist um 19.00 Uhr am Dorfplatz (Rückfahrt: 0.30 Uhr). Am 
Sonntag geht es dann mit unserem letzten Auswärtsauftritt in 
Stetten (HCH) weiter. Hier fährt der Musikerbus um 11.00 Uhr 
(Rückfahrt: 16.30 Uhr) und der Narrenbus um 12.00 Uhr (Rück-
fahrt: 17.30 Uhr). Für den Umzug in Stetten gibt es noch ein paar 
wenige Restplätze im Bus. Bei Interesse gerne an Jochen wenden!

VVK-Eintrittskarten Klotzmesserball
Eintrittskarten können ab sofort zum VVK-Preis von 8,00 € bei der 
Bäckerei Milles (Raiffeisenstr. 3) und der Wohlfühloase Andrea 
Edelmann (Amselweg 9) erworben werden. Sollten noch Tickets 
aus dem VVK übrig sein, wird es eine Abendkasse (AK-Preis: 12,00 
€) geben.

Erscheinungsbild Klotzmesser & Fuchswadel
Zum Start der Fasnetsaison 2026 möchten wir unsere Hästräger 
noch einmal auf die Häsordnung hinweisen:
Es sollte selbstverständlich sein, dass das Narrenkleid in einem 
kompletten, ordentlichen und sauberen Zustand ist.
Allgemein:
- 	� Ein Narr trägt keine Turnschuhe - zu allen Narrenkleidern werden 

Halbschuhe oder knöchelhohe Schuhe in Schwarz getragen
- 	� Lange Haare müssen bei getragener Larve unter der Haube / 

dem Larventuch sein
- 	� Trinkbecher, Flaschen oder ähnliche Accessoires werden im 

Umzug bzw. beim Bühnenauftritt nicht offen am Narrenkleid 
getragen

Klotzmesser:
- 	 Gabelmaß (mit Maßzeichnung) ist immer mitzuführen
- 	 Schwarze Handschuhe
- 	 Perücke ist ordentlich frisiert und deckt die Haube ab
- 	� An den Hut wird ein Kiefernzweig links am Hutband ange-

bracht
- 	� Socken sind farblich passend zum Umhang zu wählen (Bsp.: 

keine blauen Socken zum roten Umhang)
- 	� Halstuch (bei Bedarf in Rot, Dunkelgrün oder -blau [nicht 

Neon]) darf bei getragener Larve nicht sichtbar sein
Fuchswadel:
- 	 Sandwurst ist immer mitzuführen
- 	 Saubere weiße Handschuhe
- 	 Die Tücher werden links an der Hose unter der Jacke befestigt
- 	 Das Larventuch wird bei getragener Larve geschlossen
- 	� Halstuch (bei Bedarf in Rot, Dunkelgrün oder -blau (nicht 

Neon) darf bei getragener Larve nicht sichtbar sein
- 	� Es werden weder Korb noch Tasche sichtbar mitgeführt - Aus-

nahme: zum Häs passende, bemalte Umhängetasche

Terminvorschau 2026
- 	� 12.02.2026: 	� Kinderfasnet mit buntem Programm und Un-

terhaltung vom Starzach-Duo
- 	 15.02.2026: 	 Klotzmesserball
- 	 16.02.2026: 	 20er-Ball im „Alten Magazin“
- 	 17.02.2026: 	 Dorffasnet
- 	 21.02.2026: 	 Fackelfeuer
- 	 25.04.2026: 	 Wasenausfahrt
- 	 30.04.2026: 	 Maihockete
- 	 13.11.2026: 	 Herbstringversammlung in Bisingen
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Obst- und Gartenbauverein 
Dormettingen e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung findet am Samstag, 
den 28. Februar 2026, um 19.30 Uhr, im Bürgersaal des Rathauses 
in Dormettingen statt.
Hierzu laden wir unsere Ehrenmitglieder, alle Mitglieder mit Ehe-
gatten und Partnern sowie alle Interessierten ganz herzlich ein.
Tagesordnung
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	 Totengedenken
3. 	 Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
4. 	 Bericht des Schriftführers
5. 	 Bericht des Kassiers
6. 	 Bericht der Kassenprüfer
7. 	 Entlastung
8. 	 Ehrungen
9. 	 Wahlen
10.	Anträge, Wünsche und Verschiedenes
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen satzungsgemäß 
spätestens eine Woche vor der Versammlung beim 1. Vorsitzen-
den schriftlich eingereicht werden.
1. Vorsitzender Christian Böde

Sonstiges

Traditionelle Tagesausfahrt mit der Firma Maas 
an den Sonnenkopf
Am Samstag, 14. März 2026 geht es wieder 
an den Sonnenkopf.
Die Ausfahrt eignet sich besonders für geüb-
te Kinder, Jugendliche und Familien.
Die Teilnehmer treffen sich um 4.45 Uhr 
beim Gasthof Waldeck beim Sportplatz. 
Abfahrt : 5.00 Uhr
Rückkehr wird gegen 20.30 Uhr sein.
Die verbindliche Anmeldung erfolgt mit der Bezahlung der 
Unkosten bei der Stadtapotheke Schömberg.
Anmeldeschluss ist Samstag, 07.03.2026
Aus der Erfahrung der letzten Jahre, bitten wir nicht zuletzt 
wegen der „Fasnetszeit“ um frühzeitige Anmeldung.
Werden weitere Informationen benötigt, so rufen Sie die Num-
mer 07427-7334 an.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Der neue digitale Begleiter für das lokale Leben: 
NEXI
Mit NEXI hebt NUSSBAUM.de die lokale Kommunikation auf ein 
neues Niveau. Als intelligenter KI-Guide bietet der Chatbot indivi-
duelle und präzise Antworten auf deine Fragen – schnell, einfach 
und zuverlässig. Ob Informationen zu lokalen Veranstaltungen, 
Notfalldiensten oder Freizeitaktivitäten – NEXI ist dein digitaler 
Assistent für das Leben in deiner Region.

Immer informiert, immer nah
NEXI wurde entwickelt, um die Schätze der lokalen Informatio-
nen zugänglich zu machen. Er greift auf eine riesige Datenbasis 
zurück: Inhalte aus den letzten 30 Tagen der Amts- und Mittei-
lungsblätter, regionale Berichte und Artikel unserer Redaktion. 
Dabei bleibt NEXI stets aktuell, um dir bei deinen Anliegen zur 
Seite zu stehen.

Lokale Themen auf Knopfdruck
Stell dir vor, du möchtest wissen, welche Notfallapotheke geöff-
net hat oder wo du deinen Grünschnitt entsorgen kannst. Mit 
NEXI erhältst du die Antwort sofort – präzise und ohne langes 
Suchen. Der Chatbot verbindet modernes KI-Wissen mit den um-
fassenden lokalen Daten von NUSSBAUM.de.

NUSSBAUM.de

Wann und
wo Du willst –
Dein ePaper.
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100.000 Bäume für Baden-Württemberg
Der ZukunftsWald der NUSSBAUM Stiftung geht in eine neue Runde

Das Wetter ist ungemütlich, die Jacken 
sind dick und heiße Getränke haben 
Hochkonjunktur. Keine besonders an-
genehme Zeit für ausgedehnte Wald-
spaziergänge – und doch lohnt sich 
gerade jetzt ein genauerer Blick in un-
sere Wälder. Die kühle, nasse Jahreszeit 
kann leicht darüber hinwegtäuschen, 
dass unsere Wälder das ganze Jahr über 
stark gefordert sind. 

Ob langanhaltende Hitzeperioden im Som-
mer, zunehmende Trockenheit oder Schäd-
lingsbefall: Extreme Wetterbedingungen 

setzen den Wäldern stark zu und machen 
deutlich, wie wichtig gesunde und wider-
standsfähige Waldökosysteme sind.

Unsere Wälder klimastabil umzubauen 
und damit fit für die Zukunft zu ma-
chen ist ein Mammutprojekt. Die NUSS-
BAUM Stiftung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, ihren Beitrag zum aktuellen 
Waldumbau zu leisten und pflanzt in Ba-
den-Württemberg ZukunftsWälder. Bis 
2030 finden so jedes Jahr 10.000 Sauer-
stoff produzierende Nachwuchstalente 
einen neuen Wirkungskreis in den Part-

nerkommunen der NUSSBAUM Medien. 
Die Stiftung kooperiert beim Projekt 
ZukunftsWald mit einer starken Partne-
rin, der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, Landesverband Baden-Württem-
berg e.V. (SDW BW).

Die SDW BW gründete sich 1947, in einer 
Zeit, in der der deutsche Wald stark unter 
den Kriegsfolgen und Holzentnahmen 
für den Wiederaufbau und Reparationen 
litt. Damals wurde der Wald häufig mit 
schnell wachsenden Baumarten wie Kie-
fer und Fichte aufgeforstet. Diese Bau-
marten geraten jedoch – wie auch der 
Waldzustandsbericht 2025 zeigt – unter 
den heutigen Klimabedingungen zuneh-

MEHR AUF  
NUSSBAUM.DE
Weitere Infos zum NUSSBAUM Zu-
kunftsWald hier.

Jetzt QR-Code scannen:

 https://go.nussbaum.de/zukunftswald26

Im Rahmen der SDW Ehrenpreisverleihung fand ein weiteres Stück ZukunftsWald einen neuen Wirkungskreis im 
Gechinger Stadtwald. Mit dabei: Jens Häußler (BM Gechingen), Ann-Catrin Sachs (GFin der SDW BW), Hermann 
Eberhardt (Landesvorsitzender SDW BW), Peter Jahn (NUSSBAUM Stiftung), Miriam Tsolakidis (NUSSBAUM Medien), 
Waldkönigin Leonie Betz und Reinhold Sczuka (Stv. Vors. SDW BW) (v.l.) bei der offiziellen Übergabe. Foto: Peters/SDW BW

Für den Wald mit dem Wald: Die Deutsche Waldjugend setzt sich als deutschlandweit einzige Jugendorganisation speziell für den Schutz der Wälder ein. Im vergangenen Jahr gab es dafür 
den Ehrenpreis der SDW. Foto: Peters/SDW BW



NUSSBAUM.de  |  13Amtsblatt Dormettingen  •  4. Februar 2026  •  Nr. 6

mend an ihre Belastungsgrenzen und 
sind anfällig für Trockenheit, Hitze und 
Schädlingsbefall.

Gemeinsam für den Wald
Immer mehr Unternehmen und Vereine neh-
men die Möglichkeit wahr, sich bei einer Zu-
kunftsWald Pflanzung in Standortnähe zu be-
teiligen. Die NUSSBAUM Stiftung übernimmt 
gemeinsam mit der SDW BW das Finden 
geeigneter kommunaler Flächen, organisiert 
die Pflanzung und die Spendenübergabe 
vor Ort. So bietet sie Unternehmen aus dem 
NUSSBAUM Verbreitungsgebiet eine Mög-
lichkeit, sich vor Ort für die grünen Lungen 
Baden-Württembergs zu engagieren, ohne 
dabei selbst in Organisation und Projektent-
wicklung investieren zu müssen. Gemeinsam 
lässt sich mehr bewegen. Besonders in Zeiten 
der Unruhen und Umbrüche ist gelebter Zu-
sammenhalt vor Ort ein deutliches Zeichen 
und ein kostbares Gut.

Idee des ZukunftsWaldes
Mit Klimastabilität und Artenvielfalt stär-
ken die ZukunftsWälder das lokale Öko-
system und tragen zur Zukunftsfähigkeit 
kommunaler Wälder bei. Für Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister im NUSSBAUM 
Verbreitungsgebiet ist das Angebot, einen 
ZukunftsWald in der eigenen Gemeinde zu 
pflanzen daher besonders wertvoll, gemes-
sen an der stetig wachsenden Nachfrage.

Roteichen, Douglasien, Elsbeeren, Feld-
ahorn, Lärchen: Mit diesen und vielen weite-
ren Baumarten werden die ZukunftsWälder 
in den Partnerkommunen der NUSSBAUM 
Medien bepflanzt. Der Name ist Programm: 
Zukunftsfähigkeit entsteht durch standort-
gerechte, vielfältige und klimastabile Bau-
marten. Sie fördern die Artenvielfalt und er-
höhen die Widerstandsfähigkeit der Wälder  
– ein Ansatz, der auch vom Waldzustands-
bericht ausdrücklich empfohlen wird. Ziel 
ist es, Wälder zu schaffen, die Wasser besser 
speichern, Extremwetter abpuffern und Le-
bensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzen-
arten bieten.

Für den Wald verdient gemacht:  
Der SDW Ehrenpreis
Jedes Jahr vergibt die SDW BW in Koope-
ration mit der NUSSBAUM Stiftung einen 
Ehrenpreis für vorbildliches Engagement 
im Waldschutz. 2025 wurde die Deutsche 
Waldjugend Baden-Württemberg e.V. für 
ihr Engagement ausgezeichnet. 

Die Waldläuferinnen und Waldläufer zeig-
ten direkt nach ihrer Ehrung, wie prakti-
sches Engagement aussieht: Nach einer 
kurzen Einweisung durch das Forstamt 
Calw pflanzten sie Traubeneichen, die ge-
meinsam mit bereits gepflanzten Feldahor-
nen, Elsbeeren und Hainbuchen einen viel-
fältigen Mischbestand aus verschiedenen 
Laubbäumen im Calwer Stadtwald bilden 
werden.

Auf ein Neues 2026
Auch im Jahr 2026 wird das Ziel „100.000 
Bäume für Baden-Württemberg“ weiterver-
folgt. Es werden abermals insgesamt 10.000 
Bäume in verschiedenen Partnerkommu-
nen der NUSSBAUM Medien gepflanzt wer-
den – im Frühjahr und im Herbst. Interes-

sierte Kommunen dürfen sich direkt an das 
NUSSBAUM Kommunalservice-Team (NKS) 
wenden und gemeinsam einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunft der Baden-Württem-
berger Wälder leisten. Unternehmen, die 
einen ZukunftsWald in ihrer Region fördern 
möchten, wenden sich direkt an das NUSS-
BAUM Nachhaltigkeits-Team. (pm/red)

Foto: NUSSBAUM Stiftung/Archiv

ÜBER DIE NUSSBAUM STIFTUNG    
Gegründet wurde die NUSSBAUM Stiftung 
2011. Ihr Fokus liegt auf der Förderung 
von Ehrenamt, Bildung und nachhaltiger 
Entwicklung. Mit vielfältigen Projekten und 
Partnerschaften stärkt sie das bürger-
schaftliche Engagement vor Ort und bietet 
Vereinen, Initiativen und engagierten Men-
schen wirkungsvolle Unterstützung. Ziel der 
Stiftung ist es, den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt sowie die ökologische und so-
ziale Nachhaltigkeit in Baden-Württemberg 
zu fördern und zukunftsfähige Strukturen 
mitzugestalten. Mit unterschiedlichen Lang-
zeitprojekten in Kombination mit der För-
derung anderer gemeinnütziger Initiativen 
leistet die NUSSBAUM Stiftung ihren Beitrag 
zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft und 
einem zukunftsfähigen Lebensraum.

INFO 
Für jedes neu abgeschlossene Abo 
pflanzt NUSSBAUM einen Baum im 
Rahmen des Projektes Zukunfts-
Wald. Bis 2030 finden so 100.000 
klimastabile Jungbäume einen 
neuen Wirkungskreis in Baden-
Württembergs Wäldern. Wer darü-
ber hinaus mehr bewirken möchte, 
kann über gemeinsamhelfen.de 
spenden oder sich als Verein oder 
Unternehmen an einem Zukunfts-
Wald vor Ort beteiligen.

Jetzt spenden für den ZukunftsWald:

https://nussbaumwelt.net/zukunftswald26

Kontakt
nks@nussbaum-medien.de
 Tel.: 07033 525-269

NUSSBAUM Nachhaltigkeit:
nachhaltigkeit@nussbaum-medien.de
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Das schönste Geschenk?  
Glückliche und für Bildung dankbare Kinder!   
Lasst uns gemeinsam eine Schule in Togo bauen!

Anzeige

> White Angel for Fly and Help Nürburg-
ring Schule in Djigbe.

> Kerstin Albrecht bei der Schuleröff-
nung in Togo.

Mit Ihrer Spende an die Reiner Meutsch Stiftung 
FLY&HELP ermöglichen Sie eine weitere Schule in 
Togo.  White Angel for Fly and Help konnte Ende 2024 
mehrere Schulen in Togo eröffnen. Bei einer Vorort 
Besichtigung überzeugten wir uns davon, wo die Hil-
fe am nötigsten ist. Es waren bewegende Feierstun-
den. Dankbare Lehrer, Eltern und Kinder zeigten die 
Freude über eine selbstbestimmte Zukunft dank Bil-
dung im Heimatland. Ausreichend Unterrichts- und 
Verwaltungsräume, ein Lager sowie sanitäre Einrich-
tungen vervollständigen die Schule. 

Jeder Euro zählt und hilft! Für eine Spende an 
FLY&HELP ab 500.- Euro wird zur Schuleröffnung 

eine Schulbank mit ihrem Wunschnamen personali-
siert. Mit einem Betrag ab 1500.- Euro steht Ihr Name 
bei Eröffnung auf dem Eingangsschild der Schule. 

Die Stiftung FLY&HELP eröffnete im September 2025 
die 1000. Schule. Stiftungsgründer Reiner Meutsch 
trägt die Verwaltungskosten und ermöglicht somit, 
dass jeder gespendete Euro 1:1 in die Projekte fließt. 
Nachhaltig werden die Schulen auch in der Zukunft 
weiter unterstützt. Wir beschließen vor Ort in Togo 
wo der größte Bedarf an einer weiteren Schule ist 
und wie das Projekt gebaut und betreut wird.

Für mehr Infos zu den 
Projekten oder um uns 
via PayPal/Überweisung 
direkt zu unterstützen,  
scannen Sie den QR-Code.

Spendenkonto:
Stiftung FLY & HELP Westerwald Bank eG
IBAN: DE94 5739 1800 0000 0055 50   BIC: GENODE51WW1
Verwendungszweck 1: White Angel for Fly and Help
Verwendungszweck 2: Quittung an : Adresse des Spenders, um eine Spendenbescheinigung (ab Spenden-höhe von 
50 Euro) ausstellen zu können.

Oder scannen Sie den oberen QR Code auf der rechten Seite.

 Kontakt zum Projekt

> Auf der Schulbank kann ihr Name  
stehen, oder sogar auf dem Schulschild.

Video Doku Togo



BauWoh_ThKoll-Kopf

BAUEN & WOHNEN
Alle Themen � nden Sie auch auf 
www.nussbaum.de/themen/

NUSSBAUM.de  |  15Amtsblatt Dormettingen  •  4. Februar 2026  •  Nr. 6

Baupfusch vermeiden: So schützen sich Bauherren
Bauherren investieren viel Geld und Zeit in ihr Eigenheim. Umso ärgerlicher, wenn Pfusch am Bau die Freude trübt. 
Wer Mängel früh erkennt und dokumentiert, schützt sich vor teuren Schäden und sorgt für ein solides Zuhause.

Baumängel entstehen häu-
� g durch ungenaue Planung, 
mangelhafte Ausführung oder 
Zeitdruck. Ein kleiner Fehler, 
wie eine unzureichend abge-
dichtete Fassade, kann später 
gravierende Folgen haben: 
Wasser dringt ein, Schimmel 
bildet sich und es entstehen 
hohe Folgekosten. 

Mängeln vorbeugen
Statistisch treten bei einem 
durchschnittlichen Bauprojekt 
rund 30 Mängel auf, oft an Dä-
chern, Wänden, Böden oder 
in der Haustechnik. Wer früh-
zeitig erkennt, wo Fehler ent-
stehen können, schützt nicht 
nur die Bausubstanz, sondern 
auch das Budget. Eine realisti-
sche Zeitplanung ist eine der 
wichtigsten Maßnahmen, um 
Baufehler zu vermeiden. Wenn 
die Zeit knapp ist, entstehen 

Fehler und unnötige Risiken 
deutlich schneller. Ebenso ent-
scheidend ist ein Bodengut-
achten vor Baubeginn. Instabi-
ler oder feuchter Untergrund 
kann langfristige Schäden 
verursachen; ein unabhän-
giger Sachverständiger gibt 
Aufschluss über Tragfähigkeit 
und Bescha� enheit des Bau-
grunds. Auch die Wahl des 
Bauunternehmens spielt eine 
zentrale Rolle. Referenzen, Gü-
tesiegel und Quali� kationen 
geben Hinweise auf Seriosität, 
und bei Unsicherheiten kann 
ein unabhängiger Architekt 
oder Sachverständiger helfen.

Externe Baubegleitung
Der Bauplan sowie die Bauleis-
tungsbeschreibung bilden die 
Grundlage für ein mängelfrei-
es Bauvorhaben. Vor Vertrags-
abschluss sollte ein Experte 

beide Dokumente prüfen. 
Auch während der Baupha-
se ist externe Unterstützung 
sinnvoll: Eine baubegleiten-
de Qualitätskontrolle erkennt 
Fehler frühzeitig, bevor sie zu 
teuren Schäden führen. Ein 
klar formulierter Bauvertrag 
regelt Bauumfang, Materiali-
en, Fristen sowie Zahlungsmo-
dalitäten und schützt damit 
vor späteren Streitigkeiten. 
Regelmäßige Baustellenbesu-
che ermöglichen Bauherren, 
den Fortschritt zu überwachen 
und mögliche Abweichungen 
sofort anzusprechen. 

Genaue Dokumentation
Alle Beobachtungen sollten 
dokumentiert werden, zum 
Beispiel durch Fotos oder Vi-
deos. Bei der abschließenden 
Bauabnahme ist es entschei-
dend, nur mängelfreie Arbei-

ten abzunehmen, denn ab 
diesem Zeitpunkt kehrt sich 
die Beweisp� icht um. Ein Ab-
nahmeprotokoll und gegebe-
nenfalls ein Sachverständiger 
helfen, die Rechte des Bau-
herrn zu sichern. Wer Baumän-
gel feststellt, sollte diese sorg-
fältig dokumentieren und die 
Fristen beachten.

Mängelbeseitigung
Fünf Jahre bestehen Ansprü-
che auf Mängelbeseitigung 
nach der Abnahme, bei arglis-
tig verschwiegenen Mängeln 
verlängern sich die Fristen und 
nach Behebung besteht noch-
mals eine dreijährige Gewähr-
leistung auf die korrigierte 
Leistung. Mit gründlicher Vor-
bereitung, klaren Verträgen 
und professioneller Kontrolle 
lässt sich Baupfusch vermei-
den. (Schwäbisch Hall/red)

Foto: � lmfoto/iStock/GettyImagesPlus

  Fünf Tipps, woran Sie einen 
erfahrenen und verlässlichen 
Bauträger erkennen, � nden Sie über 
diesen QR-Code oder auch hier:

https://go.nussbaum.de/bautraeger-finden/

2026-06_BauWoh_ThKoll-Seite-1-90x50

www.nussbaum.de/themen/

BAUEN &
WOHNEN

zertifiz. Entsorgungsfach-
betrieb EG S-W 33-0306

Balinger Betonzentrale GmbH & Co. KG • Lange Straße 65
72336 Balingen • Tel 07433 3222 • Fax 381476 • www.bbz-beton.de

Transportbeton
Entsorgung & Containerdienst

Transportbeton
Sand & Kies

Containerdienst
Umweltgerechte Entsorgung von
Bauschutt, Sperrmüll, Industrie-
abfällen, Schrott, Grünzeug & Holz

Rufen Sie an!
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AUTO

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

UNTERRICHT

Ihre Immobilie in besten Händen!

Wir von GARANT Immobilien sind die Experten beim 
Verkauf und bei der Vermietung von Wohnungen, 

Häusern sowie Gewerbeimmobilien und Grundstücken. 
Dank unseres Rundumservices gelangen Sie von der 

Wertermittlung bis hin zum Vertragsabschluss mit dem 
bestmöglichen Ergebnis.

Rufen Sie uns an! Mit uns kann man reden.

Telefon 07121/51 531-0 
reutlingen@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304 info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch Wohn-/Reisemobile,
CABRIOLETS, SPORTWAGEN, SUVs,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

               Mehr Informationen: 
               www.arbeitsagentur.de/

So digital wie Ihr Alltag: Die Online-Services der Bundes-
agentur für Arbeit machen vieles einfacher. Anträge stel-
len, Unterlagen hochladen oder Termine vereinbaren – 
alles schnell, sicher und bequem online, jederzeit und 
überall. Mit KEA übermitteln Unternehmen Kurzarbei-
tergeldanträge effizient und datensicher. Die BA-mobil-
App bietet zusätzlich alle Services auch mobil: Dokumen-
te einreichen, Bescheide einsehen, Nachrichten senden 
oder Termine wahrnehmen – alles übersichtlich an einem 
Ort. Entdecken Sie die digitalen Angebote und erleben Sie 
moderne Verwaltung.

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Jetzt Online-Services entdecken 

Hier geht es zu unseren
eServices

DonnerStAg

26.02.
 15:00 Uhr

Durchstarten mit Sinn
Vorträge/Infos zu FSJ, FÖJ, BFD

Die Zukunft mitgestalten
Viele junge Menschen stehen 
vor der Frage: Studium oder 
Ausbildung? Die Entscheidung 
fällt oft schwer, denn beide 
Wege bieten Chancen. Wer 
eine zukunftssichere Karriere 
anstrebt, die handwerkliches 
Können mit moderner Tech-
nik und aktivem Klimaschutz 
verbindet, sollte sich die Aus-
bildung zum Rollladen- und 
Sonnenschutzmechatroniker 
(R+S-Mechatroniker) genauer 
ansehen. Der moderne Beruf 
bietet vielfältige Perspekti-
ven. Denn der Sonnenschutz 
spielt in der Energiewende 
eine immer größere Rolle: 
Rollläden und Markisen redu-
zieren Heizkosten im Winter 
und helfen, Räume im Som-
mer ohne energiehungrige 
Klimaanlagen angenehm 
kühl zu halten. Das spart 
nicht nur Geld, sondern senkt 
auch die CO2-Emissionen - 
ein wichtiger Beitrag zum Kli-
maschutz.

Abwechslungsreich & 
zukunftssicher
R+S-Mechatroniker arbeiten 
mit Holz, Metall und Kunst-
sto� , beherrschen die elektri-
sche Steuerung von Sonnen-
schutzsystemen und setzen 
moderne Smart Home-Tech-
nologien ein. Auch die Be-
ratung von Kundinnen und 
Kunden gehört zum Job. Kein 
Tag gleicht dem anderen - die 
Mischung aus handwerklicher 
Arbeit, technischer Innovation 
und Kreativität macht den Be-
ruf für junge Frauen und Män-
ner gleichermaßen attraktiv. 
Nach der Gesellenprüfung gibt 
es zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten: Eine Meister-
quali� kation ermöglicht eine 
Führungsposition oder die 
Selbstständigkeit. Zudem sind 
R+S-Mechatroniker auch zu-
künftig gefragte Spezialisten, 
denn Fachbetriebe suchen 
händeringend nach quali� zier-
tem Nachwuchs. (txn/red)

Jobs in Ihrer Region fi nden Sie auch auf
www.jobsuche-bw.de/

STELLEN


